
Stand: 11.02.2021 

Information  

gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung  

für Personalausweise 

 

Vorbemerkung 

Nach § 1 des Personalausweisgesetzes (PAuswG) sind Deutsche im Sinne des Art. 

116 Abs. 1 des Grundgesetzes verpflichtet, einen Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 

Jahre alt sind und der allgemeinen Meldepflicht unterliegen oder, ohne ihr zu unter-

liegen, sich überwiegend in Deutschland aufhalten. Personalausweise werden für die 

Gültigkeit von 10 Jahren ausgestellt (§6 PAuswG). Unter 24 Jahren beträgt die Gül-

tigkeitsdauer 6 Jahre. Nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 handelt derjenige Ordnungswidrig, der 

nach § 1 Abs. 1 Satz 1 keinen Ausweis besitzt. 

 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

 

Gemeinde Seelbach  

Hauptstr. 7 

77960 Seelbach 

Tel: 07823 9494-0 

Email: gemeinde@seelbach-online.de 

 

2. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz: 

 

Sebastian Koye 

datenschutzklinik 

Tullastr. 89 

79108 Freiburg  

datenschutz@datenschutzklinik.de 

www.datenschutzklinik.de 

 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

Nach § 12 PAuswG erfolgt die Datenübermittlung von den Personalausweisbehörden 

an den Ausweishersteller zum Zweck der Ausweisherstellung, insbesondere die 

Übermittlung sämtlicher Ausweisantragsdaten, durch Datenübertragung. Die Daten-

übertragung kann auch über Vermittlungsstellen erfolgen. Die beteiligten Stellen ha-

ben dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstel-

lung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die insbesondere die 
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Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten sowie die Feststellbarkeit der übermit-

telnden Stelle gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze 

sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Technik 

entsprechen. 

Zur elektronischen Erfassung und Qualitätssicherung des Lichtbildes und der Finger-

abdrücke sowie zur Übermittlung der Ausweisdaten von der Personalausweisbe-

hörde an den Ausweishersteller dürfen ausschließlich solche technischen Systeme 

und Bestandteile eingesetzt werden, die den Anforderungen der Rechtsverordnung 

nach § 34 Nr. 3 entsprechen. Die Einhaltung der Anforderungen ist vom Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik gemäß der Rechtsverordnung nach § 34 Nr. 

4 festzustellen. 

 

 

4. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  

 

Die Personalausweisbehörden dürfen  nach § 24 PAuswG personenbezogene Daten 

nur nach Maßgabe dieses Gesetzes, anderer Gesetze oder Rechtsverordnungen er-

heben oder verwenden. 

Die Personalausweisbehörden dürfen anderen Behörden auf deren Ersuchen Daten 

aus dem Personalausweisregister übermitteln, wenn  

1. 

die ersuchende Behörde auf Grund von Gesetzen oder Rechtsverordnungen berech-

tigt ist, solche Daten zu erhalten, 

2. 

die ersuchende Behörde ohne Kenntnis der Daten nicht in der Lage wäre, eine ihr 

obliegende Aufgabe zu erfüllen, und 

3. 

die ersuchende Behörde die Daten bei dem Betroffenen nicht oder nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand erheben kann oder wenn nach der Art der Aufgabe, zu de-

ren Erfüllung die Daten erforderlich sind, von einer solchen Datenerhebung abgese-

hen werden muss. 

Hinsichtlich der Daten, die auch im Melderegister gespeichert sind, müssen die im 

Bundesmeldegesetz enthaltenen Beschränkungen beachtet werden. 

Die Daten des Personalausweisregisters und des Melderegisters dürfen zur Berichti-

gung des jeweils anderen Registers verwendet werden. 

Nach § 25 des PAuswG dürfen in  den Fällen des § 24 Abs. 2  personenbezogene 

Daten auch durch Datenübertragung übermittelt werden. § 12 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-

sprechend. 
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Die Ordnungsbehörden dürfen das Lichtbild zum Zweck der Verfolgung von Ver-

kehrsordnungswidrigkeiten im automatisierten Verfahren abrufen, wenn die Perso-

nalausweisbehörde auf andere Weise nicht erreichbar ist und ein weiteres Abwarten 

den Ermittlungszweck gefährden würde. Zuständig für den Abruf sind die Polizeivoll-

zugsbehörden auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte, die durch Landes-

recht bestimmt werden. Die abrufende Behörde trägt die Verantwortung dafür, dass 

die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 Satz 1 vorliegen. Die Polizeibehörden des 

Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichten-

dienst, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, Steuerfahn-

dungsdienststellen der Länder, der Zollfahndungsdienst und die Hauptzollämter dür-

fen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. 

Die abrufende Behörde trägt die Verantwortung dafür, dass die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 vorliegen. Alle Abrufe sind von den beteiligten Behörden so zu proto-

kollieren, dass eine Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe möglich ist. Abrufe nach 

Satz 4 werden nur von der abrufenden Behörde protokolliert. Die Protokolle enthal-

ten:  

1. Familienname, Vornamen sowie Tag und Ort der Geburt der Person, deren Licht-

bild abgerufen wurde, 

2. Tag und Uhrzeit des Abrufs, 

3. die Bezeichnung der am Abruf beteiligten Stellen, 

4. die Angabe der abrufenden und der den Abruf anordnenden Person sowie 

5. das Aktenzeichen. 
 

6. Dauer der Speicherung 

 

Personenbezogene Daten im Personalausweisregister sind nach § 23 Abs. 5 

PAuswG mindestens bis zur Ausstellung eines neuen Ausweises, höchstens jedoch 

bis zu fünf Jahre nach dem Ablauf der Gültigkeit des Ausweises, auf den sie sich be-

ziehen, zu speichern und dann zu löschen. Für die Personalausweisbehörde nach § 

7 Abs. 2 bei der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beträgt die Frist 30 Jahre. 

 

7. Betroffenenrechte  

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Ver-

arbeitung (Artikel 15 DS-GVO). 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig 

sein sollten (Artikel 16 DS-GVO). 
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c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 

Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. 

Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu 

den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine 

Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit un-

verhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle 

einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-

GVO. 

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmä-

ßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden oder 

bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebe-

hörde gegenüber denen  der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Ab-

satz 1 lit. b, c und d DS-GVO). 

Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprü-

fung.  

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Ver-

arbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen 

der betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbei-

tung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

Nähere Informationen zum Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz 

können den Hinweisen auf dem Meldeschein entnommen werden. 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligungen  

Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder des 

Adresshandels ist nur zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat (Artikel 6 

Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Einwilligung kann nach Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO je-

derzeit gegenüber der Stelle widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung zu-

vor erteilt wurde. 

 

9. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

(Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/61 55 41 0, E-Mail:  

poststelle@lfdi.bwl.de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Da-

ten rechtswidrig verarbeitet werden. 

 


